13. AUGUST 2023 - Königlicher Erlass über die Governance von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen und zur Abänderung verschiedener Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen und des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen


(Belgisches Staatsblatt vom 7. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


13. AUGUST 2023 - Königlicher Erlass über die Governance von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen und zur Abänderung verschiedener Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen und des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 der Kommission vom 23. September 2019 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986;

	Aufgrund des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge, der Artikel 14 § 7 Absatz 4, 62 Absatz 6, 144 und 163/1 Absatz 2;

	Aufgrund des Gesetzes vom 18. Mai 2022 zur Abänderung des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge und des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die Konzessionsverträge, des Artikels 18 Absatz 5;

	Aufgrund der Stellungnahme der Kommission für die Öffentlichen Aufträge vom 14. Januar 2022;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 § 1 und 7 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung am 24. März 2023 durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 17. März 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 24. April 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 73.760/1 des Staatsrates vom 30. Juni 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Premierministers, der Vizepremierministerin und Ministerin des Öffentlichen Dienstes, des Ministers der KMB und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Governance


	Artikel 1 - § 1 - Der Governance-Ausschuss für öffentliche Aufträge und Konzessionen wie in Artikel 163/1 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge erwähnt setzt sich zusammen aus:

	1. einem Beauftragten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Kanzlei des Premierministers, der auch als Vorsitzender auftritt,

	2. zwei Beauftragten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Politik und Unterstützung,

	3. zwei Beauftragten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie, die unter anderem am Monitoring des Aspekts der Beteiligung von KMB beteiligt sind,

	4. einem Beauftragten des Föderalen Instituts für Nachhaltige Entwicklung,

	5. einem Beauftragten des Interföderalen Korps der Finanzinspektion.

	Alle nachstehend aufgeführten Regierungen, Dienste oder Behörden können außerdem jeweils eine Person zum Governance-Ausschuss für öffentliche Aufträge und Konzessionen abordnen:

	1. der Rechnungshof,

	2. die Belgische Wettbewerbsbehörde,

	3. das Zentralamt zur Korruptionsbekämpfung der Föderalen Gerichtspolizei,

	4. der Föderale Dienst Internes Audit,

	5. die Föderale Ombudsperson,

	6. der Dienst für Sozialinformation und -ermittlung,

	7. die Flämische Regierung,

	8. die Wallonische Regierung,

	9. die Regierung der Französischen Gemeinschaft,

	10. die Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt,

	11. die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

	In Abweichung von Absatz 1 darf die Flämische Regierung einen zweiten Beauftragten bestimmen.

	Für jeden Beauftragten schlagen die in Absatz 1 und 2 erwähnten Regierungen, Dienste oder Behörden auch einen Stellvertreter vor. Bei Abwesenheit oder Verhinderung eines Beauftragten kann dieser durch seinen Stellvertreter ersetzt werden.

	§ 2 - In § 1 erwähnte Beauftragte und Stellvertreter werden für einen Zeitraum von sechs Jahren ernannt. Ihr Mandat beginnt zum selben Zeitpunkt, außer in den in Absatz 2 und 3 erwähnten Fällen, in denen ein Mandat fortgesetzt wird.

	Wenn das Mandat eines Beauftragten vor dem festgelegten Datum endet, setzt sein Stellvertreter dieses Mandat bis zum Ablauf der ursprünglich festgelegten Frist fort. Wenn dies nicht möglich ist, wird ein anderer Beauftragter bestimmt, um das Mandat fortzusetzen.

	Wenn das Mandat eines Stellvertreters vor dem festgelegten Datum endet oder dieser Stellvertreter das Mandat eines Beauftragten gemäß Absatz 2 fortsetzt, kann ein neuer Stellvertreter bestimmt werden, um das Mandat des ursprünglichen Stellvertreters bis zum Ablauf der ursprünglich festgelegten Frist fortzusetzen.

	§ 3 - Die Beauftragten und ihre Stellvertreter werden vom Premierminister ernannt.


KAPITEL 2 - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen


	Art. 2 - In den Königlichen Erlass vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen wird ein Artikel 23/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 23/1 - In Artikel 62 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte vereinfachte Vergabebekanntmachungen enthalten die Informationen nach Anlage 5/1."


	Art. 3 - Artikel 84 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 Nr. 1 werden vor dem Wort "Namen" die Wörter "Erkennungsnummer des Unternehmens," eingefügt.

	2. Der Artikel wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Falls ein Angebot von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern wie einem gemeinsamen Unternehmen, einem Konzern, einer Personengesellschaft oder anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen stammt, ist die Erkennungsnummer aller beteiligten Unternehmen anzugeben.

	Die in Absatz 2 Nr. 1 erwähnte Erkennungsnummer des Unternehmens entspricht für belgische Unternehmen der Unternehmensnummer, die bei der Eintragung in der Zentralen Datenbank der Unternehmen vergeben wird."  



	3. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Die in Absatz 2 angegebenen Informationen des in Absatz 1 Nr. 3 erwähnten elektronischen Protokolls werden vom öffentlichen Auftraggeber über die vom Föderalen Öffentlichen Dienst Politik und Unterstützung zur Verfügung gestellte elektronische Anwendung in strukturierter Form übermittelt."


	Art. 4 - Anlage 5 zum selben Erlass wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 12 werden zwischen dem Wort "Name," und dem Wort "Anschrift" die Wörter "Erkennungsnummer des Unternehmens," eingefügt.

	2. In Nr. 12 Buchstabe b) werden die Wörter "oder andere) vergeben wurde" durch die Wörter ", Personengesellschaft oder andere Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen) vergeben wurde und Erkennungsnummer jedes beteiligten Unternehmens" ersetzt.

	3. In Nr. 13 werden die Wörter "oder das höchste und das niedrigste Angebot" durch die Wörter "und Wert des höchsten und des niedrigsten Angebots" ersetzt.


	Art. 5 - In denselben Erlass wird eine Anlage 5/1 eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 1 beigefügt ist.


KAPITEL 3 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen


	Art. 6 - In den Königlichen Erlass vom 18. Juni 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen wird ein Artikel 27/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 27/1 - In Artikel 143 § 1 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte vereinfachte Vergabebekanntmachungen enthalten die Informationen nach Anlage 6/1."


	Art. 7 - Artikel 82 Absatz 2 desselben Königlichen Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 2 Nr. 1 werden vor dem Wort "Namen" die Wörter "Erkennungsnummer des Unternehmens," eingefügt.

	2. Der Artikel wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Falls ein Angebot von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern wie einem gemeinsamen Unternehmen, einem Konzern, einer Personengesellschaft oder anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen stammt, ist die Erkennungsnummer aller beteiligten Unternehmen anzugeben.

	Die in Absatz 2 Nr. 1 erwähnte Erkennungsnummer des Unternehmens entspricht für belgische Unternehmen der Unternehmensnummer, die bei der Eintragung in der Zentralen Datenbank der Unternehmen vergeben wird."

	3. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Die in Absatz 2 angegebenen Informationen des in Absatz 1 Nr. 3 erwähnten elektronischen Protokolls werden vom Auftraggeber über die vom Föderalen Öffentlichen Dienst Politik und Unterstützung zur Verfügung gestellte elektronische Anwendung in strukturierter Form übermittelt."


	Art. 8 - Anlage 6 zum selben Erlass wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 10 werden zwischen dem Wort "Name," und dem Wort "Anschrift" die Wörter "Erkennungsnummer des Unternehmens," eingefügt.

	2. In Nr. 10 Buchstabe b) werden die Wörter "einen Konzern vergeben wurde" durch die Wörter "eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern wie ein gemeinsames Unternehmen, einen Konzern, eine Personengesellschaft oder andere Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen vergeben wurde und Erkennungsnummer jedes beteiligten Unternehmens" ersetzt.

	3.Nummer 12 wird wie folgt ersetzt:

	"12. Wert des (der) erfolgreichen Angebots (Angebote) und Wert des höchsten und des niedrigsten Angebots, die bei der Vergabe berücksichtigt wurden."


	Art. 9 - In denselben Erlass wird eine Anlage 6/1 eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 2 beigefügt ist.


KAPITEL 4 - Bestimmung zum vorzeitigen Inkrafttreten von Artikel 163/1 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge


	Art. 10 - Artikel 163/1 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge tritt am zehnten Tag nach der Veröffentlichung des vorliegenden Königlichen Erlasses im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


KAPITEL 5 - Inkrafttreten des vorliegenden Königlichen Erlasses


	Art. 11 - Der vorliegende Erlass tritt am zehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 2, 3 Nr. 3, 4, 5, 6, 7 Nr. 3, 8 und 9, die am 1. September 2023 in Kraft treten.


	Art. 12 - Der Premierminister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Île-d'Yeu, den 13. August 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Für den Premierminister, abwesend:

Der Vizepremierminister und Minister des Mittelstands, der Selbständigen, der KMB und der Landwirtschaft, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
D. CLARINVAL

Für die Vizepremierministerin und Ministerin des Öffentlichen Dienstes, abwesend:

Der Vizepremierminister und Minister des Mittelstands, der Selbständigen, der KMB und der Landwirtschaft, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
D. CLARINVAL

Der Minister der KMB
D. CLARINVAL







Anlage 1

Anlage 5/1 zum Königlichen Erlass vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen

IN DER VEREINFACHTEN VERGABEBEKANNTMACHUNG AUFZUFÜHRENDE ANGABEN

(siehe Artikel 62 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge und Artikel 23/1 des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen)

	1. Name, Identifikationsnummer, Anschrift einschließlich NUTS-Code, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse des öffentlichen Auftraggebers.

	2. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem öffentlichen Auftraggeber um eine zentrale Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Auftragsvergabe vorgesehen ist.

	3. Titel des Auftrags.

	4. CPV-Code Hauptteil und Art des Auftrags (Bauleistungen, Lieferungen, Dienstleistungen).

	5. Beschreibung des öffentlichen Auftrags: Art und Umfang der Bauleistungen, Art und Menge beziehungsweise Wert der Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen für jedes Los anzugeben; gegebenenfalls Beschreibung etwaiger Optionen.

	6. Art des Vergabeverfahrens.

	7. Gegebenenfalls Angaben, ob:

	a) eine Rahmenvereinbarung geschlossen wurde,

	b) ein dynamisches Beschaffungssystem zum Einsatz gekommen ist.

	8. Datum des Abschlusses des Auftrags (der Aufträge) beziehungsweise Datum des Abschlusses der Rahmenvereinbarung(en).

	9. Anzahl der eingegangenen Angebote.

	10. Für jede Zuschlagserteilung Name, Erkennungsnummer und Anschrift des (der) erfolgreichen Bieters (Bieter), einschließlich der Angabe, ob der Auftrag eventuell an eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (gemeinsames Unternehmen, Konzern oder andere) vergeben wurde. Bei belgischen Wirtschaftsteilnehmern entspricht die vorerwähnte Erkennungsnummer der Unternehmensnummer, die bei der Eintragung in der Zentralen Datenbank der Unternehmen vergeben wird.

	11. Wert des (der) erfolgreichen Angebots (Angebote).

	12. Angaben zu früheren Veröffentlichungen im Anzeiger der Ausschreibungen, die für den (die) bekanntgegebenen Auftrag (Aufträge) relevant sind.

	13. Sonstige einschlägige Auskünfte.


Anlage 2

Anlage 6/1 zum Königlichen Erlass vom 18. Juni 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen

IN DER VEREINFACHTEN VERGABEBEKANNTMACHUNG AUFZUFÜHRENDE ANGABEN

	(siehe Artikel 143 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge und Artikel 27/1 des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen)

	1. Name, Identifikationsnummer, Anschrift einschließlich NUTS-Code, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse des Auftraggebers.

	2. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem Auftraggeber um eine zentrale Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Auftragsvergabe vorgesehen ist.

	3. Titel des Auftrags.

	4. CPV-Code Hauptteil und Art des Auftrags (Bauleistungen, Lieferungen, Dienstleistungen).

	5. Beschreibung des öffentlichen Auftrags: Art und Umfang der Bauleistungen, Art und Menge beziehungsweise Wert der Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen für jedes Los anzugeben; gegebenenfalls Beschreibung etwaiger Optionen.

	6. Art des Vergabeverfahrens.

	7. Gegebenenfalls Angaben, ob:

	a) eine Rahmenvereinbarung geschlossen wurde,

	b) ein dynamisches Beschaffungssystem zum Einsatz gekommen ist.

	8. Datum des Abschlusses des Auftrags (der Aufträge) beziehungsweise Datum des Abschlusses der Rahmenvereinbarung(en).

	9. Anzahl der eingegangenen Angebote.

	10. Für jede Zuschlagserteilung Name, Erkennungsnummer und Anschrift des (der) erfolgreichen Bieters (Bieter), einschließlich der Angabe, ob der Auftrag eventuell an eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (gemeinsames Unternehmen, Konzern oder andere) vergeben wurde. Bei belgischen Wirtschaftsteilnehmern entspricht die vorerwähnte Erkennungsnummer der Unternehmensnummer, die bei der Eintragung in der Zentralen Datenbank der Unternehmen vergeben wird.

	11. Wert des (der) erfolgreichen Angebots (Angebote).

	12. Angaben zu früheren Veröffentlichungen im Anzeiger der Ausschreibungen, die für den (die) bekanntgegebenen Auftrag (Aufträge) relevant sind.

	13. Sonstige einschlägige Auskünfte.


